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2. Die Veränderungssperre betrifft den Geltungs-
bereich des Bebauungsplanes Nr.  1201 -Alt-
Hamborn- „Schreckerstraße“. Dieser umfasst
einen Bereich zwischen Duisburger Straße,
Harnack- und Schreckerstraße.

3. Die Satzung über den in seiner Begrenzung
vorstehend beschriebenen Bereich, der im
Übersichtsplan vom September 2014 darge-
stellt ist, liegt während der Dienststunden bei
der Stadtverwaltung Duisburg, Amt für Stadt-
entwicklung und Projektmanagement, 
Friedrich-Albert-Lange-Platz 7, Zimmer 406,
zu jedermanns Einsicht aus.

§ 2

1. Im Bereich der Veränderungssperre dürfen

a) Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht
durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht
beseitigt werden und

b) erhebliche oder wesentlich wertsteigernde
Veränderungen von Grundstücken und
baulichen Anlagen, deren Veränderungen
nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder
anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen
werden.

2. Wenn überwiegend öffentliche Belange nicht
entgegen stehen, kann von der Verände-
rungssperre eine Ausnahme zugelassen wer-
den.

§ 3

Diese Satzung tritt mit dem Tage der Bekannt-
machung in Kraft. Sie tritt außer Kraft, sobald
und soweit für ihren Geltungsbereich der Bebau-
ungsplan Nr. 1201 -Alt-Hamborn- „Schrecker-
straße“ in Kraft tritt, spätestens jedoch nach Ab-
lauf von 2 Jahren.“

Vorstehende Satzung wird hiermit gemäß § 16
Abs. 2 BauGB öffentlich bekannt gemacht.

Über den Inhalt der Veränderungssperre wird
auf Verlangen Auskunft gegeben.

Bekanntmachung der Satzung über die An-
ordnung der Veränderungssperre Nr. 107 
-Alt-Hamborn- der Stadt Duisburg in Duis-
burg-Hamborn für einen Bereich des Be-
bauungsplanes 1201 -Alt-Hamborn-
„Schreckerstraße“ vom 15.01.2015

Der Rat der Stadt Duisburg hat in seiner Sitzung
am 24.11.2014 für einen Bereich zwischen 
Duisburger Straße, Harnack- und Schrecker-
straße eine Veränderungssperre nach § 14 Bau-
gesetzbuch (BauGB) gemäß § 16 Abs. 1 BauGB
beschlossen.

Die Satzung hat folgenden Wortlaut:

„Satzung über die Veränderungssperre Nr. 107 
-Alt-Hamborn- vom 15.01.2015

Der Rat hat in seiner Sitzung am 24.11.2014 die
nachfolgende Satzung beschlossen.

Die Satzung beruht auf:

1. §§ 14, 16 und 17 Baugesetzbuch (BauGB) in
der Fassung der Bekanntmachung vom
23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geän-
dert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
11.06.2013 (BGBl. I S. 1548) und

2. § 7 Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NRW) in der Fas sung
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.
NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 19.12.2013 (GV. NRW. S. 878).

§ 1

1. Zur Sicherung der Planung wird aus Gründen
des öffentlichen Wohls für den nachstehend
angegebenen Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes Nr. 1201 -Alt-Hamborn- 
„Schreckerstraße“ eine Veränderungssperre
angeordnet. Der Aufstellungsbeschluss für
den Bebauungsplan wurde per Dringlichkeits-
beschluss durch den Oberbürgermeister und
ein Mitglied des Rates am 18.12.2013 ge-
fasst. Der Rat der Stadt hat in seiner 
Sitzung am 17.02.2014 den Dringlichkeitsbe-
schluss genehmigt.
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Gleichzeitig wird

1. gemäß § 18  Abs. 3 Satz 2 BauGB,

2. gemäß § 215 Abs. 2 BauGB und

3. gemäß § 7 Abs. 6 Gemeindeordnung
Nordrhein-Westfalen (GO NRW)

auf Folgendes hingewiesen:

1. Sind aufgrund dieser Veränderungs-
sperre die in § 18 Abs. 1 Satz 1 BauGB
bezeichneten Vermögensnachteile, ins-
besondere nach mehr als vierjähriger
Dauer der Veränderungssperre, einge-
treten, kann der Entschädigungsberech-
tigte Entschädigung verlangen. Er kann
die Fälligkeit des Anspruchs dadurch
herbeiführen, dass er die Leistung der
Entschädigung schriftlich bei dem Ent-
schädigungspflichtigen beantragt.

2. Unbeachtlich werden:

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
bis 3 BauGB beachtliche Verletzung
der dort bezeichneten Verfahrens-
und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des 
§ 214 Abs. 2 BauGB beachtliche
Verletzung der Vorschriften über das
Verhältnis des Bebauungsplans und
des Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB be-
achtliche Mängel des Abwägungs-
vorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres
seit der Bekanntmachung des Flächen-
nutzungsplans oder der Satzung
schriftlich gegenüber der Gemeinde
unter Darlegung des die Verletzung
begründenden Sachverhalts geltend
gemacht worden sind.
Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler
nach § 214 Abs. 2 a BauGB beachtlich
sind.

3. Die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfa-

len (GO NRW) beim Zustandekommen
dieser Satzung kann gemäß § 7 Abs. 6
Satz 1 Gemeindeordnung NRW nach
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung nicht mehr geltend gemacht
werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung
fehlt oder ein vorgeschriebenes An-
zeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht
worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Sat-
zungsbeschluss vorher beanstandet
oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist
gegenüber der Stadt Duisburg vor-
her gerügt und dabei die verletzte
Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel
ergibt.

Duisburg, den 15. Januar 2015 

Link
Oberbürgermeister

Auskunft erteilt:
Herr Pannenborg
Tel.-Nr.: 0203/283-2331

Bekanntmachung des Umlegungsaus-
schusses gemäß § 71 des Baugesetz-
buches

Der Umlegungsausschuss der Stadt Duis-
burg hat in seiner Sitzung am 19. Novem-
ber 2014 im Einverständnis mit der Betei-
ligten einen Beschluss gemäß § 76 BauGB
gefasst, durch den die Eigentums-, Besitz-
und sonstigen Rechtsverhältnisse an den
Grundstücken Gemarkung Huckingen Flur
65 Flurstücke 1256, 1257, 1258, 1259,
1260, 1261 (U 95/10) vor Aufstellung des

Umlegungsplanes neu geregelt wurden.
Der Beschluss wurde der Beteiligten zuge-
stellt. Er ist seit dem 12. Januar 2015 un-
anfechtbar.

Duisburg, den 12. Januar 2015

Umlegungsausschuss der Stadt Duisburg
Die Geschäftsführerin

Herrmann

Auskunft erteilt:
Herr Steck
Tel.-Nr.: 0203/283-2097

Bekanntmachung des Umlegungsaus-
schusses gemäß § 71 des Baugesetz-
buches

Der Umlegungsausschuss der Stadt Duis-
burg hat in seiner Sitzung am 19. Novem-
ber 2014 im Einverständnis mit den Betei-
ligten einen Beschluss gemäß § 76 BauGB
gefasst, durch den die Eigentums-, Besitz-
und sonstigen Rechtsverhältnisse an den
Grundstücken Gemarkung Huckingen Flur
65 Flurstücke 1256, 1257, 1258, 1259,
1260, 1261 (U 95/11) vor Aufstellung des
Umlegungsplanes neu geregelt wurden.
Der Beschluss wurde den Beteiligten zuge-
stellt. Er ist seit dem 12. Januar 2015 un-
anfechtbar.

Duisburg, den 12. Januar 2015

Umlegungsausschuss der Stadt Duisburg
Die Geschäftsführerin

Herrmann

Auskunft erteilt:
Herr Steck
Tel.-Nr.: 0203/283-2097

Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung

Grundsteuerbescheid ab 2015 vom
05.01.2015 für das Objekt Kanzlerstr. 3
Wohnung 17 in 47119 Duisburg

Steuerpflichtiger: 
Anton Gayvoronskyy
Buchungsstelle: 521-0-439-4, 
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Vertragsgegenstand: 231 001 332 263
Bisherige Anschrift: Kanzlerstr. 3 in
47119 Duisburg

Hiermit wird der vorstehend bezeichnete
Empfänger benachrichtigt, dass der ge-
nannte Bescheid

- nicht zugestellt werden konnte, weil
der derzeitige Aufenthaltsort nicht zu
ermitteln war,

- beim Amt für Rechnungswesen und
Steuern Duisburg, Sonnenwall 85,
47051 Duisburg, Zimmer 502, werk-
tags, außer sonnabends, in der Zeit von
8.00 Uhr bis 16.00 Uhr zur Aushändi-
gung bereitliegt,

- als zugestellt gilt, wenn seit der Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung
zwei Wochen vergangen sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass
durch die Zustellung durch öffentliche
Bekanntmachung Fristen in Gang ge-
setzt werden können, nach deren Ab-
lauf Rechtsverluste drohen können.

Die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung erfolgt aufgrund der §§ 1 Abs.
1 und 10 des Verwaltungszustellungsge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen
vom 07.03.2006 (GV. NRW S. 94) in Ver-
bindung mit § 4 der Verordnung über die
öffentliche Bekanntmachung von kommu-
nalem Ortsrecht vom 26.08.1999 
(BekanntmVO) in der jeweils geltenden 
Fassung.

Duisburg, den 07. Januar 2015 

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Goemans

Auskunft erteilt:
Frau Püttmann
Tel.-Nr.: 0203/283-2377

Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung

Grundsteuerbescheid ab 2015 für 
Koloniestr. 143, Wohnung Nr. A1 vom
05.01.2015 
Steuerpflichtiger: Zuev, Mikhail
Buchungsstelle: 533-0-335-8
Vertragsgegenstand 231 001 451 815
Bisherige Anschrift: Am Meerkamp 24,
40667 Meerbusch

Hiermit wird der vorstehend bezeichnete
Empfänger benachrichtigt, dass der ge-
nannte Bescheid

- nicht zugestellt werden konnte, weil
der derzeitige Aufenthaltsort nicht zu
ermitteln war,

- beim Amt für Rechnungswesen und
Steuern Duisburg, Sonnenwall 85,
47051 Duisburg, Zimmer 506, werk-
tags, außer sonnabends, in der Zeit von
8.00 Uhr bis 16.00 Uhr zur Aushändi-
gung bereitliegt,

- als zugestellt gilt, wenn seit der Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung
zwei Wochen vergangen sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass
durch die Zustellung durch öffentliche
Bekanntmachung Fristen in Gang ge-
setzt werden können, nach deren Ab-
lauf Rechtsverluste drohen können.

Die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung erfolgt aufgrund der §§ 1 Abs.
1 und 10 des Verwaltungszustellungsge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen
vom 07.03.2006 (GV. NRW S. 94) in Ver-
bindung mit § 4 der Verordnung über die
öffentliche Bekanntmachung von kommu-
nalem Ortsrecht vom 26.08.1999 
(BekanntmVO) in der jeweils geltenden 
Fassung.

Duisburg, den 08. Januar 2015

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Goemans

Auskunft erteilt:
Frau Wetzel
Tel.-Nr.: 0203/283-6717

Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung

Grundsteuerbescheid ab 2015 für 
Erlinghagenplatz 4 vom 05.01.2015 

Steuerpflichtiger: Wenzlawe, Peter
Buchungsstelle: 412-0-039-1
Vertragsgegenstand 231 000 661 670
Bisherige Anschrift: Hüttenberger
Weg 24, 84503 Altötting

Hiermit wird der vorstehend bezeichnete
Empfänger benachrichtigt, dass der ge-
nannte Bescheid

- nicht zugestellt werden konnte, weil
der derzeitige Aufenthaltsort nicht zu
ermitteln war,

- beim Amt für Rechnungswesen und
Steuern Duisburg, Sonnenwall 85,
47051 Duisburg, Zimmer 506, werk-
tags, außer sonnabends, in der Zeit von
8.00 Uhr bis 16.00 Uhr zur Aushändi-
gung bereitliegt,

- als zugestellt gilt, wenn seit der Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung
zwei Wochen vergangen sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass
durch die Zustellung durch öffentliche
Bekanntmachung Fristen in Gang ge-
setzt werden können, nach deren Ab-
lauf Rechtsverluste drohen können.

Die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung erfolgt aufgrund der §§ 1 Abs.
1 und 10 des Verwaltungszustellungsge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen
vom 07.03.2006 (GV. NRW S. 94) in Ver-
bindung mit § 4 der Verordnung über die
öffentliche Bekanntmachung von kommu-
nalem Ortsrecht vom 26.08.1999 
(BekanntmVO) in der jeweils geltenden 
Fassung.

Duisburg, den 08. Januar 2015

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Goemans

Auskunft erteilt:
Frau Wetzel
Tel.-Nr.: 0203/283-6717
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Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung

Grundsteuerbescheid ab 2015 vom
05.01.2015 für das Objekt 
Unterführungsstr. 11 in 47137 Duisburg

Steuerpflichtiger: Ugur Tel
Buchungsstelle: 474-0-596-3, Vertrags-
gegenstand: 231 000 960 244
Bisherige Anschrift: 
Unterführungsstr. 11 in 
47137 Duisburg

Hiermit wird der vorstehend bezeichnete
Empfänger benachrichtigt, dass der ge-
nannte Bescheid

- nicht zugestellt werden konnte, weil
der derzeitige Aufenthaltsort nicht zu
ermitteln war,

- beim Amt für Rechnungswesen und
Steuern Duisburg, Sonnenwall 85,
47051 Duisburg, Zimmer 502, werk-
tags, außer sonnabends, in der Zeit von
8.00 Uhr bis 16.00 Uhr zur Aushändi-
gung bereitliegt,

- als zugestellt gilt, wenn seit der Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung
zwei Wochen vergangen sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass
durch die Zustellung durch öffentliche
Bekanntmachung Fristen in Gang ge-
setzt werden können, nach deren Ab-
lauf Rechtsverluste drohen können.

Die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung erfolgt aufgrund der §§ 1 Abs.
1 und 10 des Verwaltungszustellungsge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen
vom 07.03.2006 (GV. NRW S. 94) in Ver-
bindung mit § 4 der Verordnung über die
öffentliche Bekanntmachung von kommu-
nalem Ortsrecht vom 26.08.1999
(BekanntmVO) in der jeweils geltenden 
Fassung.

Duisburg, den 12. Januar 2015 

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Goemans

Auskunft erteilt:
Frau Püttmann
Tel.-Nr.: 0203/283-2377

Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung

Die an Herrn Zafer ERDOGAN, zuletzt
wohnhaft: Friedrich-Ebert-Str. 85, 47226
Duisburg gerichtete Ordnungsverfügung
vom 12.01.2015, Aktenzeichen 554587,
wird gemäß §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes für das Land
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungs-
gesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.
NRW. S. 94) in Verbindung mit § 4 der
Verordnung über die öffentliche Bekannt-
machung von kommunalem Ortsrecht 
(BekanntmVO) vom 26.08.1999 (GV.
NRW. S. 516) in der jeweils geltenden 
Fassung durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt.

Das genannte Dokument liegt beim Bür-
ger- und Ordnungsamt, Königstraße 
63-65, 47051 Duisburg, Zimmer 211
werktags, außer samstags, in der Zeit von
8.00 Uhr bis 16.00 Uhr zur Abholung 
bereit. Es gilt zwei Wochen nach dieser
Bekanntmachung als zugestellt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass durch
die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung Fristen in Gang gesetzt werden
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste
drohen können. 

Duisburg, den 13. Januar 2014

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

van den Noort

Auskunft erteilt: 
Herr Gerard
Tel.-Nr.: 0203/283-3685

Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung

Abwasser-, Straßenreinigungs-, Winter-
dienst-, Niederschlagswassergebührenbe-

scheide: 19.09.2013, 09.12.2013,
04.01.2014 u. 05.01.2015
Mahnbescheid 26.11.2014

Zahlungspflichtige: 
Frau Arianna Baroli
Kundennummer: 90094827
Bisherige Anschrift: 
Raderberger Str. 155 in 50968 Köln

Hiermit wird die vorstehend bezeichnete
Empfängerin benachrichtigt, dass die ge-
nannten Bescheide

- nicht zugestellt werden konnten, weil
der derzeitige Aufenthaltsort nicht zu
ermitteln war,

- bei den Wirtschaftsbetrieben 
Duisburg - AöR, Schifferstr.190, 
47059 Duisburg, am Empfang, werk-
tags, außer sonnabends, in der Zeit von
8.00 Uhr bis 16.30 Uhr zur Aushändi-
gung bereitliegen,

- als zugestellt gelten, wenn seit der Ver-
öffentlichung dieser Benachrichtigung
zwei Wochen vergangen sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass
durch die Zustellung durch öffentliche
Bekanntmachung Fristen in Gang ge-
setzt werden können, nach deren Ab-
lauf Rechtsverluste drohen können.

Die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung erfolgt aufgrund der §§ 1 Abs.
1 und 10 des Verwaltungszustellungsge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen
vom 07.03.2006 (GV. NRW S. 94) in Ver-
bindung mit § 4 der Verordnung über die
öffentliche Bekanntmachung von kommu-
nalem Ortsrecht vom 26.08.1999 
(BekanntmVO) in der jeweils geltenden 
Fassung.

Duisburg, den 06. Januar 2015 

Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AöR
I. A.

Karla Wilms T31
Gebührenabrechnung

Auskunft erteilt:
Frau Wilms
Tel.-Nr.: 0203/283-5918
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sungsgebühr von 30,00 Euro erhoben, die
nach besonderer Aufforderung zu entrich-
ten sind. 

Duisburg, den 16. Januar 2015 

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag 

Abels

Auskunft erteilt:
Herr Abels
Tel.-Nr.: 0203/283-2198

Bekanntmachungen der Sparkasse 
Duisburg

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das
Sparkassenbuch Nr. 3200149957 (alt
100149954) der Sparkasse Duisburg für
kraftlos erklärt werden. Der Inhaber des
Sparkassenbuches wird hiermit aufgefor-
dert, binnen drei Monaten seine Rechte
unter Vorlegung des Sparkassenbuches
anzumelden, da andernfalls das Spar-
kassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 22. Dezember 2014

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das
Sparkassenbuch Nr. 4250147909 (alt
150147908) der Sparkasse Duisburg für
kraftlos erklärt werden. Der Inhaber des
Sparkassenbuches wird hiermit aufgefor-
dert, binnen drei Monaten seine Rechte
unter Vorlegung des Sparkassenbuches
anzumelden, da andernfalls das Spar-
kassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 23. Dezember 2014

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Benachrichtigung über öffentliche Zu-
stellungen gemäß § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz NRW- LZG NRW

Die an Herrn Emin Karakas, gerichtete
Mitteilung gem. § 7 Abs. 1 UVG, Akten-
zeichen 084309, wird gemäß den §§ 1
Abs. 1 und 10 des Verwaltungszustel-
lungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 07.03.2006 (GV.NRW S.
94) in Verbindung mit § 4 der Verordnung
über die öffentliche Bekanntmachung von
kommunalem Ortsrecht vom 26.08.1999
(BekanntmVO) in der jeweils gültigen Fas-
sung durch öffentliche Bekanntmachung
zugestellt. 
Eine Zustellung auf andere Weise kann
nicht erfolgen, da der derzeitige Aufent-
halt des Adressaten nicht bekannt ist. 

Das genannte Dokument liegt beim 
Jugendamt der Stadt Duisburg, Außenstel-
le Homberg, Bismarckplatz 1, 47198 Duis-
burg, Zimmer 211, montags, mittwochs
und donnerstags in der Zeit von 
8:00 Uhr – 16:00 Uhr zur Aushändigung
bereit. Es gilt als zugestellt, wenn seit der
Veröffentlichung dieser Benachrichtigung
zwei Wochen vergangen sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass durch
die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung Fristen in Gang gesetzt werden
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste
drohen können.

Duisburg, den 13. Januar 2015

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Buschmann-Neuenkamp

Auskunft erteilt: 
Frau Buschmann-Neuenkamp
Tel.-Nr.: 0203/283-8840

Bekanntmachung einer Fundsachen-
versteigerung

Die Stadt Duisburg, Bezirksamt Süd, Bür-
gerservice Süd, versteigert öffentlich
meistbietend ab 05.03.2015; 17.00 Uhr
im Rahmen einer 10-tägigen Internet-
auktion unter

www.fundus.eu (sonderauktionen.net) 
Fahrräder und andere diverse Fundsachen.

Die zur Versteigerung kommenden
Gegenstände können ab dem 05.02.2015
unter
www.fundus.eu
besichtigt werden.

Eigentumsansprüche können bis zum
04.03.2015 beim Bezirksamt Süd, Bürger-
service geltend gemacht werden.

Duisburg, den 12. Januar 2015

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Klein
Städt. Oberverwaltungsrat

Auskunft erteilen:
Frau Klein 
Tel-Nr.: 0203/283-8949,
Frau Keller 
Tel.-Nr.: 0203/283-7141

Amtliche Bekanntmachung des Jäger-
prüfungstermins 2015

Gemäß § 3 Abs. 3 der Verordnung zur
Durchführung des Landesjagdgesetzes
(Landesjagdgesetzdurchführungsverord-
nung – DVO LJG-NRW) vom 31. März
2010 wird hiermit bekannt gegeben, dass
die nächste Jägerprüfung beim Bürger-
und Ordnungsamt der Stadt Duisburg ab
dem 20. April 2015 stattfindet. 

Anträge auf Zulassung zur Prüfung müs-
sen spätestens bis zum 01.03.2015 beim
Bürger- und Ordnungsamt / Untere Jagd-
behörde der Stadt Duisburg, Königstr. 
63-65, Zimmer 520, Duisburg-Stadtmitte
(Postanschrift: Bürger- und Ordnungsamt, 
47049 Duisburg), eingereicht werden. 

Nach dem 01.03.2015 eingehende Anträ-
ge können nicht mehr berücksichtigt wer-
den. 

Für die Prüfung werden eine Prüfungsge-
bühr von 220,00 Euro sowie eine Zulas-
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Auf Veranlassung des Gläubigers soll das
Sparkassenbuch Nr. 3201417106 der
Sparkasse Duisburg für kraftlos erklärt
werden. Der Inhaber des Sparkassenbu-
ches wird hiermit aufgefordert, binnen
drei Monaten seine Rechte unter Vorle-
gung des Sparkassenbuches anzumelden,
da andernfalls das Sparkassenbuch für
kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 23. Dezember 2014

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das
Sparkassenbuch Nr. 3227105818 (alt
127105815) der Sparkasse Duisburg für
kraftlos erklärt werden. Der Inhaber des
Sparkassenbuches wird hiermit aufgefor-
dert, binnen drei Monaten seine Rechte
unter Vorlegung des Sparkassenbuches
anzumelden, da andernfalls das Spar-
kassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 23. Dezember 2014

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das
Sparkassenbuch Nr. 4200482307 der
Sparkasse Duisburg für kraftlos erklärt
werden. Der Inhaber des Sparkassen-
buches wird hiermit aufgefordert, binnen
drei Monaten seine Rechte unter Vor-
legung des Sparkassenbuches anzumel-
den, da andernfalls das Sparkassenbuch
für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 29. Dezember 2014

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das
Sparkassenbuch Nr. 4219082601 (alt
119082600 der Sparkasse Duisburg für
kraftlos erklärt werden. Der Inhaber des
Sparkassenbuches wird hiermit aufgefor-
dert, binnen drei Monaten seine Rechte
unter Vorlegung des Sparkassenbuches

anzumelden, da andernfalls das Spar-
kassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 29. Dezember 2014

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3201395344 der
Sparkasse Duisburg wurde heute für kraft-
los erklärt.

Duisburg, den 02. Januar 2015 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3202345421 der
Sparkasse Duisburg wurde heute für kraft-
los erklärt.

Duisburg, den 02. Januar 2015

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3228037424 (alt
128037421) der Sparkasse Duisburg 
wurde heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 02. Januar 2015 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Die Sparkassenbücher Nr. 3261210987
(alt 161210984), 3261161131 (alt
161161138) der Sparkasse Duisburg 
wurden heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 02. Januar 2015

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das
Sparkassenbuch Nr. 3202202226 der
Sparkasse Duisburg für kraftlos erklärt
werden. Der Inhaber des Sparkassenbu-
ches wird hiermit aufgefordert, binnen

drei Monaten seine Rechte unter Vorle-
gung des Sparkassenbuches anzumelden,
da andernfalls das Sparkassenbuch für
kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 07. Januar 2015 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das
Sparkassenbuch Nr. 3209147580 (alt
109147587) der Sparkasse Duisburg für
kraftlos erklärt werden. Der Inhaber des
Sparkassenbuches wird hiermit aufgefor-
dert, binnen drei Monaten seine Rechte
unter Vorlegung des Sparkassenbuches
anzumelden, da andernfalls das Sparkas-
senbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 07. Januar 2015 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das
Sparkassenbuch Nr. 3203137876 (alt
103137873) der Sparkasse Duisburg für
kraftlos erklärt werden. Der Inhaber des
Sparkassenbuches wird hiermit aufgefor-
dert, binnen drei Monaten seine Rechte
unter Vorlegung des Sparkassenbuches
anzumelden, da andernfalls das Sparkas-
senbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 12. Januar 2015

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers sollen
die Sparkassenbücher Nr. 3228010785 (alt
128010782), 3228033720 (alt
128033727) der Sparkasse Duisburg für
kraftlos erklärt werden. Der Inhaber der
Sparkassenbücher wird hiermit aufgefor-
dert, binnen drei Monaten seine Rechte
unter Vorlegung der Sparkassenbücher
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anzumelden, da andernfalls die Sparkas-
senbücher für kraftlos erklärt werden.

Duisburg, den 12. Januar 2015 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das
Sparkassenbuch Nr. 3228125120 (alt
128125127) der Sparkasse Duisburg für
kraftlos erklärt werden. Der Inhaber des
Sparkassenbuches wird hiermit aufgefor-
dert, binnen drei Monaten seine Rechte
unter Vorlegung des Sparkassenbuches
anzumelden, da andernfalls das Spar-
kassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 12. Januar 2015 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das
Sparkassenbuch Nr. 3201185117 der
Sparkasse Duisburg für kraftlos erklärt
werden. Der Inhaber des Sparkassen-
buches wird hiermit aufgefordert, binnen
drei Monaten seine Rechte unter Vorle-
gung des Sparkassenbuches anzumelden,
da andernfalls das Sparkassenbuch für
kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 13. Januar 2015 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers sollen
die Sparkassenbücher Nr. 3201840851,
3202456525, 3208158323 (alt
108158320) der Sparkasse Duisburg für
kraftlos erklärt werden. Der Inhaber der
Sparkassenbücher wird hiermit aufgefor-
dert, binnen drei Monaten seine Rechte
unter Vorlegung der Sparkassenbücher
anzumelden, da andernfalls die Spar-
kassenbücher für kraftlos erklärt werden.

Duisburg, den 13. Januar 2015 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Bekanntmachung des Jahresabschlus-
ses der Wasserbeschaffungsgesell-
schaft Duisburg mbH gem. § 108 
Abs. 2 Nr. 1c GO NW

Die Gesellschafterversammlung der Was-
serbeschaffungsgesellschaft Duisburg
mbH hat am 9. Mai 2014 den Jahresab-
schluss zum 31. Dezember 2013 wie folgt
festgestellt:

Der Jahresabschluss 2013 mit einer Bilanz-
summe von 635.656,56 EUR und einem
Jahresüberschuss von 14.680,49 EUR so-
wie der Lagebericht werden festgestellt.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen in
der Zeit vom 02. Februar 2015 bis 
02. März 2015 in der Konzernzentrale der 
Duisburger Versorgungs- und Verkehrsge-
sellschaft mbH, Bungertstraße 27, 47053
Duisburg, unter Vorsprache bei der Infor-
mation montags bis donnerstags von 
8.00 Uhr bis 16.00 Uhr und freitags von
8.00 Uhr bis 14.30 Uhr zur Einsichtnahme
aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichtes beauftragte KPMG
AG, Köln, hat folgenden Bestätigungsver-
merk erteilt:

Bestätigungsvermerk des Abschluss-
prüfers

An die WBDU Wasserbeschaffungsgesell-
schaft Duisburg mbH, Duisburg

Wir haben den Jahresabschluss – be-
stehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlust-
rechnung sowie Anhang – unter Einbezie-
hung der Buchführung und den Lagebe-
richt der WBDU Wasserbeschaffungsge-
sellschaft Duisburg mbH, Duisburg, für
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis
31. Dezember 2013 geprüft. Die Buchfüh-
rung und die Aufstellung von Jahresab-
schluss und Lagebericht nach den deut-
schen handelsrechtlichen Vorschriften und
den ergänzenden Bestimmungen des Ge-
sellschaftsvertrags liegen in der Verant-
wortung der Geschäftsführung der Gesell-
schaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der
Grundlage der von uns durchgeführten
Prüfung eine Beurteilung über den Jahres-

abschluss unter Einbeziehung der Buch-
führung und über den Lagebericht abzu-
geben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung
nach § 317 HGB unter Beachtung der
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)
festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung vorge-
nommen. Danach ist die Prüfung so zu
planen und durchzuführen, dass Unrich-
tigkeiten und Verstöße, die sich auf die
Darstellung des durch den Jahresabschluss
unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung und durch
den Lagebericht vermittelten Bildes der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage we-
sentlich auswirken, mit hinreichender 
Sicherheit erkannt werden. Bei der Festle-
gung der Prüfungshandlungen werden die
Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit
und über das wirtschaftliche und recht-
liche Umfeld der Gesellschaft sowie die Er-
wartungen über mögliche Fehler berück-
sichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden
die Wirksamkeit des rechnungslegungsbe-
zogenen internen Kontrollsystems sowie
Nachweise für die Angaben in Buchfüh-
rung, Jahresabschluss und Lagebericht
überwiegend auf der Basis von Stichpro-
ben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Be-
urteilung der angewandten Bilanzierungs-
grundsätze und der wesentlichen Ein-
schätzungen der Geschäftsführung sowie
die Würdigung der Gesamtdarstellung des
Jahresabschlusses und des Lageberichts.
Wir sind der Auffassung, dass unsere Prü-
fung eine hinreichend sichere Grundlage
für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendun-
gen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der
bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
entspricht der Jahresabschluss den gesetz-
lichen Vorschriften und den ergänzenden
Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags
und vermittelt unter Beachtung der
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.
Der Lagebericht steht in Einklang mit dem
Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein
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zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft und stellt die Chancen und Risiken
der zukünftigen Entwicklung zutreffend
dar.

Köln, den 31. März 2014 

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Hillesheim Biermann
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

Duisburg, den 15. Januar 2015

WBDU Wasserbeschaffung Duisburg mbH

Thomas Oertel Friedrich Reh


